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Prüfung  

des Jahresabschlusses 2022 
der REGOS Recyclinggesellschaft Osnabrücker Land  

mbH & Co. KG 
 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2022 beauftragte 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Klein, Dr. Mönstermann + 
Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerbera-
tungsgesellschaft, Osnabrück, hat mit Datum vom 28. März 
2023 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt:  
 

„Bestätigungsvermerk  
des unabhängigen Abschlussprüfers 

 
An die REGOS Recyclinggesellschaft Osnabrücker Land 
mbH & Co. KG, Georgsmarienhütte 
 
VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESAB-
SCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der REGOS Recyclinggesell-
schaft Osnabrücker Land mbH & Co. KG, Georgsmarienhütte, 
- bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der 
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, ein-
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den La-
gebericht der REGOS Recyclinggesellschaft Osnabrücker 

Land mbH & Co. KG, Georgsmarienhütte, für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse 
 
•     entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen we- 

sentlichen Belangen den deutschen, für Personenhan-
delsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesell-
schaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
2022 und 

 
•     vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutref- 

fendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen we-
sentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßig-
keit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und  
§§ 157, 158 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz 
(NKomVG) i. V. m. § 30 EigBetrVO Nds. unter Beachtung der 
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vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-
geführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend be-
schrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen An-
forderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahres-
abschluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Perso-
nenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Be-
langen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstel-
lung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - fal-
schen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzli-
chen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurtei-
len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte 
in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 
sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in al-
len wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Ein-
klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Syste-
me), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwenden-
den deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und 
um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können. 
 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu er-
langen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentli-
chen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Dar-
stellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in al-

len wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Ein-
klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB und §§ 157, 158 Niedersächsisches Kommunalverfas-
sungsgesetz (NKomVG) i. V. m. § 30 EigBetrVO Nds. unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal-
sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön-
nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und wer-
den als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwar-
tet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und des Lageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen.  
 
Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) enthält 
unter 
 
https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsver-
merk/hgb-ja-non-pie 
 
eine weitergehende Beschreibung der Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres 
Bestätigungsvermerks. 
 
 
SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE 
ANFORDERUNGEN  
 
Vermerk über die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Ge-
schäftsführung und der in § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG genann-
ten Sachverhalte 
 
 
Wir haben die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, ein-
schließlich der wirtschaftlichen Verhältnisse i.S.v. § 53 Abs. 1 
Nr. 2 HGrG, im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. 
Dezember 2022 geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung erfolgt die Geschäftsführung der 
Gesellschaft in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß. 
Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, 
der Liquidität und der Rentabilität der Gesellschaft gibt keinen 
Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.  
 
Wir haben unsere Prüfung nach § 30 EigBetrVO Nds. unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze zur Prüfung der Ordnungs-
mäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Ver-
hältnisse gemäß § 53 HGrG durchgeführt. Unsere Verantwor-
tung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist nachfol-
gend sowie im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ 
weitergehend beschrieben.  
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Ord-
nungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftli-
chen Verhältnisse der Gesellschaft sowie für die Vorkehrun-
gen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig 
erachtet haben.  
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Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu er-
langen, ob die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, ein-
schließlich der wirtschaftlichen Verhältnisse i.S.v. § 53 Abs. 1 
Nr. 2 HGrG, Anlass zu wesentlichen Beanstandungen geben 
sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil 
nach § 30 EigBetrVO Nds. zur Ordnungsmäßigkeit der Ge-
schäftsführung und der in § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG genannten 
Sachverhalte beinhaltet.“ 
 
 
Osnabrück, den 28. März 2023 
 
 
 

Dr. Klein, Dr. Mönstermann + Partner GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 
Esmann                                                                Dr. Niemann 
Wirtschaftsprüfer                                           Wirtschaftsprüfer 
 
 
 
 
„Ergänzende Bemerkungen des Rechnungsprüfungsamtes 
nach § 34 Abs. 1 Satz 3 EigBetrVO sind nicht erforderlich.“ 
 
 
Osnabrück, 08.05.2023 
 
 

Rechnungsprüfungsamt 
des Landkreises Osnabrück 

i. A. Annegret Lülf 
 
 
Die Gesellschafterversammlung der REGOS Recyclinggesell-
schaft Osnabrücker Land mbH & Co. KG hat in ihrer Sitzung 
am 15.05.2023 die Bilanz des Wirtschaftsjahres 2022 in Aktiva 
und Passiva gleichlautend mit 1.737.951,75 € festgestellt. Das 
Jahr schließt mit einem Jahresüberschuss von 112.524,44 € 
ab. Der Jahresüberschuss wird in die Gewinnrücklagen einge-
stellt. Der Komplementärin REGOS Verwaltungsgesellschaft 
mbH, vertreten durch den Geschäftsführer Christian Nieha-
ves, wurde für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.  
 
Gemäß § 36 der Verordnung über Eigenbetriebe und andere 
prüfungspflichtige Einrichtungen (Eigenbetriebsverordnung - 
EigBetrVO) in der zurzeit geltenden Fassung werden der Fest-
stellungsvermerk und der Beschluss der Gesellschafterver-
sammlung über den Jahresabschluss 2022 hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Der Jahresabschluss und der Lagebericht 
der REGOS Recyclinggesellschaft Osnabrücker Land mbH & 
Co. KG für das Jahr 2022 liegen vom 16.08. – 24.08.2023 in 
den Geschäftsräumen der AWIGO Abfallwirtschaft Landkreis 
Osnabrück GmbH, Niedersachsenstr. 19, 49124 Georgsmari-
enhütte, während der Geschäftszeiten öffentlich aus. 
 
 
Georgsmarienhütte, 19.07.2023 
 
 

Für die REGOS Recyclinggesellschaft  
Osnabrücker Land mbH & Co. KG 

REGOS Verwaltungsgesellschaft mbH 
Christian Niehaves  

Geschäftsführer 
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Prüfung  
des Jahresabschlusses 2022 

der REGOS Verwaltungsgesellschaft mbH 
 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2022 beauftragte 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Klein, Dr. Mönstermann + 
Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerbera-
tungsgesellschaft, Osnabrück, hat mit Datum vom 28. März 
2023 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt:  
 

„Bestätigungsvermerk  
des unabhängigen Abschlussprüfers 

 
An die REGOS Verwaltungsgesellschaft mbH, Georgsmarien-
hütte 
 
VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESAB-
SCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der REGOS Verwaltungsge-
sellschaft mbH, Georgsmarienhütte, - bestehend aus der Bi-
lanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlust-
rechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Dar-
stellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - ge-
prüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der REGOS 
Verwaltungsgesellschaft mbH, Georgsmarienhütte, für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 ge-
prüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse 
 
•     entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent- 

lichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der 
Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertrags-
lage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. De-
zember 2022 und 

 
•     vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutref- 

fendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesent-
lichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzli-
chen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßig-
keit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB  
und §§ 157, 158 Niedersächsisches Kommunalverfassungs-
gesetz (NKomVG) i. V. m. § 30 EigBetrVO Nds. unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestell-
ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-



fung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vor-
schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weiter-
gehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unab-
hängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrecht-
lichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere 
sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zum Jah-resabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahres-
abschluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in 
allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzli-
chen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, 
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtig-
ten - falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzli-
chen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurtei-
len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte 
in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 
sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in al-
len wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Ein-
klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertre-
ter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Auf-
stellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den an-
zuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermög-
lichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu er-
langen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentli-
chen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Dar-
stellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Ein-
klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-

spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche 
falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und 
werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise 
erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und des Lage-
berichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen.  
 
Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) enthält 
unter 
 
https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsver-
merk/hgb-ja-non-pie 
 
eine weitergehende Beschreibung der Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres 
Bestätigungsvermerks. 
 
 
SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE 
ANFORDERUNGEN  
 
Vermerk über die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der 
Geschäftsführung und der in § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG ge-
nannten Sachverhalte 
 
 
Wir haben die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, ein-
schließlich der wirtschaftlichen Verhältnisse i.S.v. § 53 Abs. 1 
Nr. 2 HGrG, im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. 
Dezember 2022 geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung erfolgt die Geschäftsführung der 
Gesellschaft in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß. 
Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, 
der Liquidität und der Rentabilität der Gesellschaft gibt keinen 
Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.  
 
Wir haben unsere Prüfung nach § 30 EigBetrVO Nds. unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze zur Prüfung der Ordnungs-
mäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Ver-
hältnisse gemäß § 53 HGrG durchgeführt. Unsere Verantwor-
tung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist nachfol-
gend sowie im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprü-
fers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts“ weitergehend beschrieben.  
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Ord-
nungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftli-
chen Verhältnisse der Gesellschaft sowie für die Vorkehrun-
gen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig 
erachtet haben.  
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu er-
langen, ob die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, ein-
schließlich der wirtschaftlichen Verhältnisse i.S.v. § 53 Abs. 1 
Nr. 2 HGrG, Anlass zu wesentlichen Beanstandungen geben 
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sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil 
nach § 30 EigBetrVO Nds. zur Ordnungsmäßigkeit der Ge-
schäftsführung und der in § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG genannten 
Sachverhalte beinhaltet.“ 
 
 
Osnabrück, den 28. März 2023 
 
 

Dr. Klein, Dr. Mönstermann + Partner GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 
 
Esmann                                                                Dr. Niemann 
Wirtschaftsprüfer                                           Wirtschaftsprüfer 
 
 
„Ergänzende Bemerkungen des Rechnungsprüfungsamtes 
nach § 34 Abs. 1 Satz 3 EigBetrVO sind nicht erforderlich.“ 
 
 
Osnabrück, 08.05.2023 
 

Rechnungsprüfungsamt 
des Landkreises Osnabrück 

i. A. Annegret Lülf 
 
 
Die Gesellschafterversammlung der REGOS Verwaltungsge-
sellschaft mbH hat in ihrer Sitzung am 15.05.2023 die Bilanz 
des Wirtschaftsjahres 2022 in Aktiva und Passiva gleichlau-
tend mit 42.668,70 € festgestellt. Das Jahr schließt mit einem 
Jahresüberschuss von 2.824,40 € ab. Der Jahresüberschuss 
wird auf neue Rechnung vorgetragen. Dem Geschäftsführer 
Christian Niehaves wurde für das Geschäftsjahr 2022 Entlas-
tung erteilt.  
 
Gemäß § 36 der Verordnung über Eigenbetriebe und andere 
prüfungspflichtige Einrichtungen (Eigenbetriebsverordnung - 
EigBetrVO) in der zurzeit geltenden Fassung werden der 
Feststellungsvermerk und der Beschluss der Gesellschafter-
versammlung über den Jahresabschluss 2022 hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. Der Jahresabschluss und der Lagebe-
richt der REGOS Verwaltungsgesellschaft mbH für das Jahr 
2022 liegen vom 16.08. – 24.08.2023 in den Geschäftsräu-
men der AWIGO Abfallwirtschaft Landkreis Osnabrück GmbH, 
Niedersachsenstr. 19, 49124 Georgsmarienhütte, während 
der Geschäftszeiten öffentlich aus. 
 
 
Georgsmarienhütte, 19.07.2023 
 
 

REGOS Verwaltungsgesellschaft mbH 
Christian Niehaves  

Geschäftsführer 
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Prüfung  
des Jahresabschlusses 2022 
der AWIGO Logistik GmbH 

 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2022 beauftragte 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Klein, Dr. Mönstermann + 
Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerbera-

tungsgesellschaft, Osnabrück, hat mit Datum vom 24. April 
2023 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt:  
 

„Bestätigungsvermerk  
des unabhängigen Abschlussprüfers 

 
An die AWIGO Logistik GmbH, Georgsmarienhütte 
 
VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESAB-
SCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der AWIGO Logistik GmbH, 
Georgsmarienhütte, - bestehend aus der Bilanz zum 31. De-
zember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 so-
wie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus 
haben wir den Lagebericht der AWIGO Logistik GmbH, Ge-
orgsmarienhütte, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2022 geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse 
 
•     entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen we- 

sentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanz-
lage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2022 und 

 
•      vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zu- 

treffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen we-
sentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßig-
keit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und  
§§ 157, 158 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz 
(NKomVG) i. V. m. § 30 EigBetrVO Nds. unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vor-schrif-
ten und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weiterge-
hend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtli-
chen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere 
sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahres-
abschluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in 
allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzli-
chen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, 
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtig-
ten - falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzli-
chen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurtei-
len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte 
in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 
sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in al-
len wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Ein-
klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertre-
ter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Auf-
stellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den an-
zuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermög-
lichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu er-
langen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentli-
chen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Dar-
stellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Ein-
klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB und §§ 157, 158 Niedersächsisches Kommunalverfas-
sungsgesetz (NKomVG) i. V. m. § 30 EigBetrVO Nds. unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal-
sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön-
nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und wer-

den als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise er-
wartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und des Lage-
berichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen.  
 
Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) enthält 
unter 
 
https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsver-
merk/hgb-ja-non-pie 
 
eine weitergehende Beschreibung der Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres 
Bestätigungsvermerks. 
 
 
SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE 
ANFORDERUNGEN  
 
Vermerk über die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der 
Geschäftsführung und der in § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG ge-
nannten Sachverhalte 
 
Wir haben die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, ein-
schließlich der wirtschaftlichen Verhältnisse i.S.v. § 53 Abs. 1 
Nr. 2 HGrG, im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. 
Dezember 2022 geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung erfolgt die Geschäftsführung der 
Gesellschaft in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß. 
Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, 
der Liquidität und der Rentabilität der Gesellschaft gibt keinen 
Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.  
 
Wir haben unsere Prüfung nach § 30 EigBetrVO Nds. unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze zur Prüfung der Ordnungs-
mäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Ver-
hältnisse gemäß § 53 HGrG durchgeführt. Unsere Verantwor-
tung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist nachfol-
gend sowie im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprü-
fers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts“ weitergehend beschrieben.  
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Ord-
nungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftli-
chen Verhältnisse der Gesellschaft sowie für die Vorkehrun-
gen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig 
erachtet haben.  
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu er-
langen, ob die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, ein-
schließlich der wirtschaftlichen Verhältnisse i.S.v. § 53 Abs. 1 
Nr. 2 HGrG, Anlass zu wesentlichen Beanstandungen geben 
sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil 
nach § 30 EigBetrVO Nds. zur Ordnungsmäßigkeit der Ge-
schäftsführung und der in § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG genannten 
Sachverhalte beinhaltet.“ 
 
Osnabrück, den 24. April 2023 
 
 

Dr. Klein, Dr. Mönstermann + Partner GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 
Esmann                                                                Dr. Niemann 
Wirtschaftsprüfer                                            Wirtschaftsprüfer 
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„Ergänzende Bemerkungen des Rechnungsprüfungsamtes 
nach § 34 Abs. 1 Satz 3 EigBetrVO sind nicht erforderlich.“ 
 
 
Osnabrück, 22.05.2023 
 
 

Rechnungsprüfungsamt 
des Landkreises Osnabrück 

i. A. Annegret Lülf 
 
 
Die Gesellschafterversammlung der AWIGO Logistik GmbH 
hat in ihrer Sitzung am 07.06.2023 die Bilanz des Wirtschafts-
jahres 2022 in Aktiva und Passiva gleichlautend mit 
9.228.549,55 € festgestellt. Das Jahr schließt mit einem Jah-
resüberschuss von 309.926,33 € ab. Dieser wird vollständig 
an die Gesellschafter ausgeschüttet. Den Geschäftsführern 
Christian Niehaves und Ralf Zöller wurde für das Geschäfts-
jahr 2022 Entlastung erteilt.  
 
Gemäß § 36 der Verordnung über Eigenbetriebe und andere 
prüfungspflichtige Einrichtungen (Eigenbetriebsverordnung - 
EigBetrVO) in der zurzeit geltenden Fassung werden der 
Feststellungsvermerk und der Beschluss der Gesellschafter-
versammlung über den Jahresabschluss 2022 hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. Der Jahresabschluss und der Lagebe-
richt der AWIGO Logistik GmbH für das Jahr 2022 liegen vom 
16.08. – 24.08.2023 in den Geschäftsräumen der AWIGO Ab-
fallwirtschaft Landkreis Osnabrück GmbH, Niedersachsenstr. 
19, 49124 Georgsmarienhütte, während der Geschäftszeiten 
öffentlich aus. 
 
 
Georgsmarienhütte, 19.07.2023 

 
 

AWIGO Logistik GmbH 
Christian Niehaves                                                   Ralf Zöller 
Geschäftsführer                                               Geschäftsführer 
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Prüfung  
des Jahresabschlusses 2022 
der AWIGO Recycling GmbH 

 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2022 beauftragte 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Klein, Dr. Mönstermann + 
Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerbera-
tungsgesellschaft, Osnabrück, hat mit Datum vom 18. April 
2023 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt:  
 

„Bestätigungsvermerk  
des unabhängigen Abschlussprüfers 

 
An die AWIGO Recycling GmbH, Georgsmarienhütte 
 
VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESAB-
SCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der AWIGO Recycling 
GmbH, Georgsmarienhütte, - bestehend aus der Bilanz zum 

31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus 
haben wir den Lagebericht der AWIGO Recycling GmbH, Ge-
orgsmarienhütte, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2022 geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse 
 
•     entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen we- 

sentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanz-
lage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2022 und 

 
•     vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutref- 

fendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen we-
sentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßig-
keit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und  
§§ 157, 158 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz 
(NKomVG) i. V. m. § 30 EigBetrVO Nds. unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften 
und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weiterge-
hend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtli-
chen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere 
sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahres-
abschluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in 
allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzli-
chen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, 
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um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtig-
ten - falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzli-
chen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurtei-
len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte 
in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 
sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in al-
len wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Ein-
klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertre-
ter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Auf-
stellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den an-
zuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermög-
lichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu er-
langen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentli-
chen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Dar-
stellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Ein-
klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB und §§ 157, 158 Niedersächsisches Kommunalverfas-
sungsgesetz (NKomVG) i. V. m. § 30 EigBetrVO Nds. unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal-
sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön-
nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und wer-
den als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise er-
wartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und des Lage-
berichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen.  
 
Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) enthält 
unter 
 
https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsver-
merk/hgb-ja-non-pie 
 
eine weitergehende Beschreibung der Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 

des Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres 
Bestätigungsvermerks. 
 
 
SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE 
ANFORDERUNGEN  
 
Vermerk über die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der 
Geschäftsführung und der in § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG ge-
nannten Sachverhalte 
 
 
Wir haben die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, ein-
schließlich der wirtschaftlichen Verhältnisse i.S.v. § 53 Abs. 1 
Nr. 2 HGrG, im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. 
Dezember 2022 geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung erfolgt die Geschäftsführung der 
Gesellschaft in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß. 
Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, 
der Liquidität und der Rentabilität der Gesellschaft gibt keinen 
Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.  
 
Wir haben unsere Prüfung nach § 30 EigBetrVO Nds. unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze zur Prüfung der Ordnungs-
mäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Ver-
hältnisse gemäß § 53 HGrG durchgeführt. Unsere Verantwor-
tung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist nachfol-
gend sowie im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprü-
fers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts“ weitergehend beschrieben.  
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Ord-
nungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftli-
chen Verhältnisse der Gesellschaft sowie für die Vorkehrun-
gen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig 
erachtet haben.  
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu er-
langen, ob die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, ein-
schließlich der wirtschaftlichen Verhältnisse i.S.v. § 53 Abs. 1 
Nr. 2 HGrG, Anlass zu wesentlichen Beanstandungen geben 
sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil 
nach § 30 EigBetrVO Nds. zur Ordnungsmäßigkeit der Ge-
schäftsführung und der in § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG genannten 
Sachverhalte beinhaltet.“ 
 
 
Osnabrück, den 18. April 2023 
 
 

Dr. Klein, Dr. Mönstermann + Partner GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 
Esmann                                                                Dr. Niemann 
Wirtschaftsprüfer                                           Wirtschaftsprüfer 
 
 
„Ergänzende Bemerkungen des Rechnungsprüfungsamtes 
nach § 34 Abs. 1 Satz 3 EigBetrVO sind nicht erforderlich.“ 
 
 
Osnabrück, 23.05.2023 
 
 

Rechnungsprüfungsamt 
des Landkreises Osnabrück 

i. A. Annegret Lülf 
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Die Gesellschafterversammlung der AWIGO Recycling GmbH 
hat in ihrer Sitzung am 30.05.2023 die Bilanz des Wirtschafts-
jahres 2022 in Aktiva und Passiva gleichlautend mit 
381.432,70 € festgestellt. Das Jahr schließt mit einem Jahres-
überschuss von 44.931,97 € ab. Der Jahresüberschuss wird 
auf neue Rechnung vorgetragen. Den Geschäftsführern Sa-
scha Leisner und Jannpeter Fip wurde für das Geschäftsjahr 
2022 Entlastung erteilt.  
 
Gemäß § 36 der Verordnung über Eigenbetriebe und andere 
prüfungspflichtige Einrichtungen (Eigenbetriebsverordnung - 
EigBetrVO) in der zurzeit geltenden Fassung werden der 
Feststellungsvermerk und der Beschluss der Gesellschafter-
versammlung über den Jahresabschluss 2022 hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. Der Jahresabschluss und der Lagebe-
richt der AWIGO Recycling GmbH für das Jahr 2022 liegen 
vom 16.08. – 24.08.2023 in den Geschäftsräumen der AWI-
GO Abfallwirtschaft Landkreis Osnabrück GmbH, Niedersach-
senstr. 19, 49124 Georgsmarienhütte, während der Ge-
schäftszeiten öffentlich aus. 
 
 
Georgsmarienhütte, 19.07.2023 
 
 

AWIGO Recycling GmbH 
Sascha Leisner                                                  Jannpeter Fip 
Geschäftsführer                                               Geschäftsführer 
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Prüfung  
des Jahresabschlusses 2022 
der AWIGO SERVICE GmbH 

 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2022 beauftragte 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Klein, Dr. Mönstermann + 
Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerbera-
tungsgesellschaft, Osnabrück, hat mit Datum vom 18. April 
2023 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt:  
 

„Bestätigungsvermerk  
des unabhängigen Abschlussprüfers 

 
An die AWIGO SERVICE GmbH, Georgsmarienhütte 
 
VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESAB-
SCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der AWIGO SERVICE 
GmbH, Georgsmarienhütte, - bestehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus 
haben wir den Lagebericht der AWIGO SERVICE GmbH, Ge-
orgsmarienhütte, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2022 geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse 
 
•     entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen we 

sentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanz-
lage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2022 und 

 
•     vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutref- 

fendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen we-
sentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßig-
keit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und  
§§ 157, 158 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz 
(NKomVG) i. V. m. § 30 EigBetrVO Nds. unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften 
und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weiterge-
hend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtli-
chen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere 
sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahres-
abschluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in 
allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzli-
chen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, 
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtig-
ten - falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzli-
chen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurtei-
len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte 
in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 
sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
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zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in al-
len wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Ein-
klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertre-
ter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Auf-
stellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den an-
zuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermög-
lichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu er-
langen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentli-
chen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Dar-
stellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Ein-
klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB und §§ 157, 158 Niedersächsisches Kommunalverfas-
sungsgesetz (NKomVG) i. V. m. § 30 EigBetrVO Nds. unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal-
sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön-
nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und wer-
den als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise er-
wartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und des La-ge-
berichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen.  
 
 
Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) enthält 
unter 
 
https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsver-
merk/hgb-ja-non-pie 
 
eine weitergehende Beschreibung der Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres 
Bestätigungsvermerks. 
 
 
SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE 
ANFORDERUNGEN  
 
 
Vermerk über die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der 
Geschäftsführung und der in § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG ge-
nannten Sachverhalte 

Wir haben die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, ein-
schließlich der wirtschaftlichen Verhältnisse i.S.v. § 53 Abs. 1 
Nr. 2 HGrG, im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. 
Dezember 2022 geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung erfolgt die Geschäftsführung der 
Gesellschaft in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß. 
Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, 
der Liquidität und der Rentabilität der Gesellschaft gibt keinen 
Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.  
 
Wir haben unsere Prüfung nach § 30 EigBetrVO Nds. unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze zur Prüfung der Ordnungs-
mäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Ver-
hältnisse gemäß § 53 HGrG durchgeführt. Unsere Verantwor-
tung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist nachfol-
gend sowie im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprü-
fers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts“ weitergehend beschrieben.  
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Ord-
nungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftli-
chen Verhältnisse der Gesellschaft sowie für die Vorkehrun-
gen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig 
erachtet haben.  
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu er-
langen, ob die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, ein-
schließlich der wirtschaftlichen Verhältnisse i.S.v. § 53 Abs. 1 
Nr. 2 HGrG, Anlass zu wesentlichen Beanstandungen geben 
sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil 
nach § 30 EigBetrVO Nds. zur Ordnungsmäßigkeit der Ge-
schäftsführung und der in § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG genannten 
Sachverhalte beinhaltet.“ 
 
 
Osnabrück, den 18. April 2023 
 
 

Dr. Klein, Dr. Mönstermann + Partner GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 
Esmann                                                                Dr. Niemann 
Wirtschaftsprüfer                                           Wirtschaftsprüfer 
 
 
„Ergänzende Bemerkungen des Rechnungsprüfungsamtes 
nach § 34 Abs. 1 Satz 3 EigBetrVO sind nicht erforderlich.“ 
 
 
Osnabrück, 08.05.2023 
 
 

Rechnungsprüfungsamt 
des Landkreises Osnabrück 

i. A. Annegret Lülf 
 
 
Die Gesellschafterversammlung der AWIGO SERVICE GmbH 
hat in ihrer Sitzung am 17.05.2023 die Bilanz des Wirtschafts-
jahres 2022 in Aktiva und Passiva gleichlautend mit 
834.647,64 € festgestellt. Das Jahr schließt mit einem Jahres-
fehlbetrag von 47.034,72 € ab. Der Jahresfehlbetrag wird auf 
neue Rechnung vorgetragen. Dem Geschäftsführer Christian 
Niehaves wurde für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.  
 
Gemäß § 36 der Verordnung über Eigenbetriebe und andere 
prüfungspflichtige Einrichtungen (Eigenbetriebsverordnung - 
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EigBetrVO) in der zurzeit geltenden Fassung werden der 
Feststellungsvermerk und der Beschluss der Gesellschafter-
versammlung über den Jahresabschluss 2022 hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. Der Jahresabschluss und der Lagebe-
richt der AWIGO SERVICE GmbH für das Jahr 2022 liegen 
vom 16.08. – 24.08.2023 in den Geschäftsräumen der AWI-
GO Abfallwirtschaft Landkreis Osnabrück GmbH, Niedersach-
senstr. 19, 49124 Georgsmarienhütte, während der Ge-
schäftszeiten öffentlich aus. 
 
 
Georgsmarienhütte, 19.07.2023 
 
 

AWIGO SERVICE GmbH 
Christian Niehaves 

Geschäftsführer 
 
 
Amtsblatt für den Landkreis Osnabrück Nr. 15, 15. August 2023 
 
54 

Prüfung  
des Jahresabschlusses 2022 

der ENERGOS Energiewirtschaft Landkreis Osnabrück 
GmbH (ENERGOS GmbH) 

 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2022 beauftragte 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Klein, Dr. Mönstermann + 
Partner GmbH GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steu-
erberatungsgesellschaft, Osnabrück, hat mit Datum vom 24. 
Mai 2023 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt:  
 

„BESTÄTIGUNGSVERMERK  
DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

 
An die ENERGOS Energiewirtschaft Landkreis Osnabrück 
GmbH, Georgsmarienhütte 
 
 
VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESAB-
SCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der ENERGOS Energiewirt-
schaft Landkreis Osnabrück GmbH, Georgsmarienhütte, - be-
stehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Ge-
winn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Ja-
nuar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, ein-
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den La-
gebericht der ENERGOS Energiewirtschaft Landkreis Osna-
brück GmbH, Georgsmarienhütte, für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse 
 
•     entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen we- 

sentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanz-
lage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2022 und  

•     vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutref- 
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen we-
sentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßig-
keit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit§ 317 HG und §§ 157, 
158 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz 
(NKomVG) i. V. m. § 30 EigBetrVO Nds. unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften 
und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weiterge-
hend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtli-
chen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere 
sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahres-
abschluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in 
allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzli-
chen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als not  wendig bestimmt haben, 
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtig-
ten - falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzli-
chen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurtei-
len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte 
in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 
sie da  für verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtli-
che Gegebenheiten entgegenstehen. 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in al-
len wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Ein-
klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zu  treffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertre-
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ter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Auf-
stellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den an-
zuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu er-
möglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für 
die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu er-
langen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentli-
chen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Dar-
stellun-gen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Ein-
klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der  zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsver-
merk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit§ 317 
HGB und§§ 157, 158 Niedersächsisches Kommunalverfas-
sungsgesetz (NKomVG) i. V m. § 30 EigBetrVO Nds. unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal-
sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön-
nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und wer-
den als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise er-
wartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und des Lage-
berichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen. 
 
Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) enthält 
unter 
 
https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsver-
merk/hgb-ja-non-pie 
 
 
eine weitergehende Beschreibung der Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres 
Bestätigungsvermerks. 
 
 
SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE 
ANFORDERUNGEN 
 
Vermerk über die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der 
Geschäftsführung und der in § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG ge-
nannten Sachverhalte 
 
 
Wir haben die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, ein-
schließlich der wirtschaftlichen Verhältnisse i.S.v. § 53 Abs. 1 
Nr. 2 HGrG, im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 
31. Dezember 2022 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung erfolgt die Geschäftsführung der 
Gesellschaft in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß. 
Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, 
der Liquidität und der Rentabilität der Gesellschaft gibt keinen 
Anlass zu wesentlichen Beanstandungen. 

Wir haben unsere Prüfung nach § 30 EigBetrVO (Nds) unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze zur Prüfung der Ordnungs-
mäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Ver-
hältnisse gemäß § 53 HGrG durch  geführt. Unsere Verantwor-
tung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist nachfol-
gend sowie im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprü-
fers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts" weitergehend beschrieben. 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Ord-
nungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftli-
chen Verhältnisse der Gesellschaft sowie für die Vorkehrun-
gen und Maß  nahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig 
erachtet haben. 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu er-
langen, ob die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, ein-
schließlich der wirtschaftlichen Verhältnisse i.S.v. § 53 Abs. 1 
Nr. 2 HGrG, Anlass zu wesentlichen Beanstandungen geben 
sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil 
nach § 30 EigBetrVO (Nds) zur Ordnungsmäßigkeit der Ge-
schäftsführung und der in § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG genannten 
Sachverhalte beinhaltet.“ 
 
 
Osnabrück, den 24. Mai 2023 
 
 

Dr. Klein, Dr. Mönstermann + Partner GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 
Esmann                                                                 Dr. Niemann 
Wirtschaftsprüfer                                            Wirtschaftsprüfer
                  
 
 
„Ergänzende Bemerkungen des Rechnungsprüfungsamtes 
nach § 34 Abs. 1 Satz 3 EigBetrVO sind nicht erforderlich.“ 
 
 
Osnabrück, 02.06.2023 
 
 

Rechnungsprüfungsamt 
des Landkreises Osnabrück 

i. A. Ralf Lauxtermann 
 
 
Der Aufsichtsrat der ENERGOS GmbH hat in seiner Sitzung 
am 15.06.2023 die Bilanz des Wirt-schaftsjahres 2022 in Akti-
va und Passiva gleichlautend mit 7.074.141,44 € festgestellt. 
Das Jahr schließt mit einem Jahresüberschuss von 0,00 € ab. 
Dem Geschäftsführer Christian Niehaves wurde für das Ge-
schäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.  
 
Gemäß § 36 der Verordnung über Eigenbetriebe und andere 
prüfungspflichtige Einrichtungen (Eigenbetriebsverordnung - 
EigBetrVO) in der zurzeit geltenden Fassung werden der 
Feststellungsvermerk und der Beschluss des Aufsichtsrates 
über den Jahresabschluss 2022 hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Der Jahresabschluss und der Lagebericht der ENER-
GOS GmbH für das Jahr 2022 liegen vom 16.08. – 
24.08.2023 in den Geschäftsräumen der AWIGO Abfallwirt-
schaft Landkreis Osnabrück GmbH, Niedersachsenstr. 19, 
49124 Georgsmarienhütte, während der Geschäftszeiten öf-
fentlich aus. 
 
Georgsmarienhütte, 19.07.2023 
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ENERGOS Energiewirtschaft  
Landkreis Osnabrück GmbH 

Christian Niehaves 
Geschäftsführer 
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Prüfung  
des Jahresabschlusses 2022 
der AWIGO Biomasse GmbH 

 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2022 beauftragte 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Klein, Dr. Mönstermann + 
Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerbera-
tungsgesellschaft, Osnabrück, hat mit Datum vom 05. Mai 
2023 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsver-merk er-
teilt:  
 
 

„Bestätigungsvermerk  
des unabhängigen Abschlussprüfers 

 
An die AWIGO Biomasse GmbH, Georgsmarienhütte 
 
VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESAB-
SCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der AWIGO Biomasse 
GmbH, Georgsmarienhütte, - bestehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus 
haben wir den Lagebericht der AWIGO Biomasse GmbH, Ge-
orgsmarienhütte, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2022 geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse 
 
•     entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen we- 

sentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanz-
lage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2022 und 

 
•     vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutref- 

fendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen we-
sentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßig-
keit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und §§ 157, 
158 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz 
(NKomVG) i. V. m. § 30 EigBetrVO Nds. unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vor-schrif-
ten und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weiterge-
hend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtli-
chen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere 
sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zum Jah-resabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahres-
abschluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in 
allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzli-
chen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, 
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtig-
ten - falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzli-
chen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurtei-
len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte 
in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 
sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in al-
len wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Ein-
klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertre-
ter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Auf-
stellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den an-
zuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermög-
lichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu er-
langen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentli-
chen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Dar-
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stellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Ein-
klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB und §§ 157, 158 Niedersächsisches Kommunalverfas-
sungsgesetz (NKomVG) i. V. m. § 30 EigBetrVO Nds. unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal-
sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön-
nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und wer-
den als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise er-
wartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und des Lage-
berichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen.  
 
Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) enthält 
unter 
 
https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsver-
merk/hgb-ja-non-pie 
 
eine weitergehende Beschreibung der Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres 
Bestätigungsvermerks. 
 
 
SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE 
ANFORDERUNGEN  
 
Vermerk über die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der 
Geschäftsführung und der in § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG ge-
nannten Sachverhalte 
 
 
Wir haben die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, ein-
schließlich der wirtschaftlichen Verhältnisse i.S.v. § 53 Abs. 1 
Nr. 2 HGrG, im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. 
Dezember 2022 geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung erfolgt die Geschäftsführung der 
Gesellschaft in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß. 
Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, 
der Liquidität und der Rentabilität der Gesellschaft gibt keinen 
Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.  
 
Wir haben unsere Prüfung nach § 30 EigBetrVO (Nds.) unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze zur Prüfung der Ordnungs-
mäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Ver-
hältnisse gemäß § 53 HGrG durchgeführt. Unsere Verantwor-
tung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist nachfol-
gend sowie im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprü-
fers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts“ weitergehend beschrieben.  
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Ord-
nungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftli-
chen Verhältnisse der Gesellschaft sowie für die Vorkehrun-

gen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig 
erachtet haben.  
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu er-
langen, ob die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, ein-
schließlich der wirtschaftlichen Verhältnisse i.S.v. § 53 Abs. 1 
Nr. 2 HGrG, Anlass zu wesentlichen Beanstandungen geben 
sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil 
nach § 30 EigBetrVO (Nds.) zur Ordnungsmäßigkeit der Ge-
schäftsführung und der in § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG genannten 
Sachverhalte beinhaltet.“ 
 
 
Osnabrück, den 05. Mai 2023 
 

Dr. Klein, Dr. Mönstermann + Partner GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 
Esmann                                                                Dr. Niemann 
Wirtschaftsprüfer                                           Wirtschaftsprüfer 
 
 
„Ergänzende Bemerkungen des Rechnungsprüfungsamtes 
nach § 34 Abs. 1 Satz 3 EigBetrVO sind nicht erforderlich.“ 
 
 
Osnabrück, 24.05.2023 
 
 

Rechnungsprüfungsamt 
des Landkreises Osnabrück 

i. A. Ralf Lauxtermann 
 
 
Die Gesellschafterversammlung der AWIGO Biomasse GmbH 
hat in ihrer Sitzung am 07.06.2023 die Bilanz des 
Wirt¬schaftsjahres 2022 in Aktiva und Passiva gleichlautend 
mit 22.111.402,34 € festgestellt. Das Jahr schließt mit einem 
Jahresüberschuss von 99.781,39 € ab. Der Jahresüber-
schuss wird auf neue Rechnung vorgetragen. Den Geschäfts-
führern Sascha Leisner und Stefan Schäfer wurde für das Ge-
schäftsjahr 2022 Entlastung erteilt. 
 
Gemäß § 36 der Verordnung über Eigenbetriebe und andere 
prüfungspflichtige Einrichtungen (Eigenbetriebsverordnung - 
EigBetrVO) in der zurzeit geltenden Fassung werden der 
Feststellungsvermerk und der Beschluss der Gesellschafter-
versammlung über den Jahresabschluss 2022 hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. Der Jahresabschluss und der Lagebe-
richt der AWIGO Biomasse GmbH für das Jahr 2022 liegen 
vom 16.08. – 24.08.2023 in den Geschäftsräumen der AWI-
GO Abfallwirtschaft Landkreis Osnabrück GmbH, Niedersach-
senstr. 19, 49124 Georgsmarienhütte, während der Ge-
schäftszeiten öffentlich aus. 
 
 
Georgsmarienhütte, 19.07.2023 
 
 

AWIGO Biomasse GmbH 
Sascha Leisner                                                 Stefan Schäfer  
Geschäftsführer                                               Geschäftsführer 
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Prüfung  
des Jahresabschlusses 2022 

der ENOS Entsorgung Osnabrücker Land GmbH 
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Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2022 beauftragte 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Klein, Dr. Mönstermann + 
Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerbera-
tungsgesellschaft, Osnabrück, hat mit Datum vom 28. April 
2023 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt:  
 

„Bestätigungsvermerk  
des unabhängigen Abschlussprüfers 

 
An die ENOS Entsorgung Osnabrücker Land GmbH, Georgs-
marienhütte 
 
 
VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESAB-
SCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der ENOS Entsorgung Osna-
brücker Land GmbH, Georgsmarienhütte, - bestehend aus 
der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Ver-
lustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Dar-
stellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - ge-
prüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der ENOS 
Entsorgung Osnabrücker Land GmbH, Georgsmarienhütte, 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
2022 geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse 
 
•      entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen we- 

sentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanz-
lage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2022 und 

 
•      vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zu- 

treffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen we-
sentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßig-
keit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und §§ 157, 
158 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz 
(NKomVG) i. V. m. § 30 EigBetrVO Nds. unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften 
und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weiterge-
hend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtli-

chen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere 
sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahres-
abschluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in 
allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzli-
chen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, 
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtig-
ten - falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzli-
chen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurtei-
len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte 
in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 
sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in al-
len wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Ein-
klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertre-
ter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Auf-
stellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den an-
zuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermög-
lichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu er-
langen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentli-
chen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Dar-
stellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Ein-
klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
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keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB und §§ 157, 158 Niedersächsisches Kommunalverfas-
sungsgesetz (NKomVG) i. V. m. § 30 EigBetrVO Nds. unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal-
sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön-
nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und wer-
den als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise er-
wartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und des Lage-
berichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen.  
 
Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) enthält 
unter 
 
https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsver-
merk/hgb-ja-non-pie 
 
eine weitergehende Beschreibung der Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres 
Bestätigungsvermerks. 
 
 
SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE 
ANFORDERUNGEN  
 
Vermerk über die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der 
Geschäftsführung und der in § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG ge-
nannten Sachverhalte 
 
 
Wir haben die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, ein-
schließlich der wirtschaftlichen Verhältnisse i.S.v. § 53 Abs. 1 
Nr. 2 HGrG, im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. 
Dezember 2022 geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung erfolgt die Geschäftsführung der 
Gesellschaft in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß. 
Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, 
der Liquidität und der Rentabilität der Gesellschaft gibt keinen 
Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.  
 
Wir haben unsere Prüfung nach § 30 EigBetrVO Nds. unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze zur Prüfung der Ordnungs-
mäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Ver-
hältnisse gemäß § 53 HGrG durchgeführt. Unsere Verantwor-
tung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist nachfol-
gend sowie im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprü-
fers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts“ weitergehend beschrieben.  
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Ord-
nungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftli-
chen Verhältnisse der Gesellschaft sowie für die Vorkehrun-
gen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig 
erachtet haben.  
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu er-
langen, ob die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, ein-
schließlich der wirtschaftlichen Verhältnisse i.S.v. § 53 Abs. 1 
Nr. 2 HGrG, Anlass zu wesentlichen Beanstandungen geben 
sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil 
nach § 30 EigBetrVO Nds. zur Ordnungsmäßigkeit der Ge-
schäftsführung und der in § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG genannten 
Sachverhalte beinhaltet.“ 

Osnabrück, den 28. April 2023 
 
 

Dr. Klein, Dr. Mönstermann + Partner GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 
Esmann                                                                Dr. Niemann 
Wirtschaftsprüfer                                           Wirtschaftsprüfer 
 
 
„Ergänzende Bemerkungen des Rechnungsprüfungsamtes 
nach § 34 Abs. 1 Satz 3 EigBetrVO sind nicht erforderlich.“ 
 
 
Osnabrück, 16.05.2023 
 

Rechnungsprüfungsamt 
des Landkreises Osnabrück 

i. A. Annegret Lülf 
 
 
Die Gesellschafterversammlung der ENOS Entsorgung Osna-
brücker Land GmbH hat in ihrer Sitzung am 25.05.2023 die 
Bilanz des Wirtschaftsjahres 2022 in Aktiva und Passiva 
gleichlautend mit 3.138.307,24 € festgestellt. Das Jahr 
schließt mit einem Jahresüberschuss von 113.516,82 € ab. 
Der gesamte Jahresüberschuss wird an die Gesellschafter 
ausgeschüttet. Den Geschäftsführern Detlef Schnier und 
Christian Niehaves wurde für das Geschäftsjahr 2022 Entlas-
tung erteilt. 
 
Gemäß § 36 der Verordnung über Eigenbetriebe und andere 
prüfungspflichtige Einrichtungen (Eigenbetriebsverordnung - 
EigBetrVO) in der zurzeit geltenden Fassung werden der 
Feststellungsvermerk und der Beschluss der Gesellschafter-
versammlung über den Jahresabschluss 2022 hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. Der Jahresabschluss und der Lagebe-
richt der ENOS Entsorgung Osnabrücker Land GmbH für das 
Jahr 2022 liegen vom 16.08. – 24.08.2023 in den Geschäfts-
räumen der AWIGO Abfallwirtschaft Landkreis Osnabrück 
GmbH, Niedersachsenstr. 19, 49124 Georgsmarienhütte, 
während der Geschäftszeiten öffentlich aus. 
 
 
Georgsmarienhütte, 19.07.2023  
 
 
 

ENOS Entsorgung Osnabrücker Land GmbH 
Christian Niehaves                                            Detlef Schnier 
Geschäftsführer                                               Geschäftsführer 
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Vorprüfung 
der Umweltverträglichkeit 

 
 
Bei folgendem Bauvorhaben wurde die Notwendigkeit einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) gem. der §§ 9 Abs. 1 Nr. 
2, 9 Abs. 4 i.V.m. § 7 Abs. 1 des Gesetzes über die Umwelt-
ver-träglichkeitsprüfung (UVPG) in der Neufassung vom 
24.02.2010 (BGBl. I S. 94) neugefasst durch Bekanntma-
chung vom 18.03.2021 (BGBl. I S. 540) geprüft. 
 
Aktenzeichen:            11-gla-02252-23 
Antragsteller:             Hubert Lammertmann 
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Baugrundstück:         Glandorf, Zur Heide 
Gemarkung:              Schierloh 
Flur:                          2 
Flurstück(e):              85 
 
Änderungsanzeige gem. § 15 BImSchG 
Neubau eines Futtersilos (BE 4) 
 
Der Antragsteller plant den Neubau Futtersilos in der Gemein-
de Glandorf, Gemarkung Schierloh, Flur 2, Flurstück 85. Bei 
dem Standort der Vorhaben handelt es sich planungsrechtlich 
um den Außenbereich. Vorhabenträger ist Hubert Lammert-
mann.  
 
Gemäß der §§ 9 Abs. 4 und 7 Abs. 1 i.V.m. der Nr. 7.3.2 der 
Anlage 1 des UVPG war eine allgemeine UVP-Vorprüfung 
durchzuführen. Die Prüfung hat ergeben, dass keine erhebli-
chen Umweltauswirkungen durch das Vorhaben entstehen, 
sodass keine UVP-Pflicht besteht.  
 
Gemäß Nr. 3 der Anlage 3 des UVPG sind die möglichen Aus-
wirkungen eines Vorhabens auf die Schutzgüter zu beurteilen. 
Für die Schutzgüter Mensch, insbesondere die menschliche 
Gesundheit, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Fläche, 
Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaft sowie kulturelles 
Erbe und sonstige Sachgüter können erhebliche Umweltaus-
wirkungen durch das geplante Vorhaben ausgeschlossen 
werden.  
 
Durch den geplanten Neubau wird eine Fläche von 172 m² 
versiegelt. In diesem Bereich gehen die Bodenfunktionen ver-
loren. Da es sich jedoch nur um einen geringfügigen Flächen-
verbrauch handelt, werden sowohl das Schutzgut Fläche, als 
auch das Schutzgut Boden nicht negativ beeinträchtigt. Durch 
die Errichtung des Futtersilos sind kurzzeitig und zeitlich be-
grenzt entstehende Staub- und Lärmemissionen möglich, die 
nicht zu einem relevanten Anstieg der Emissionen führt, so-
dass auch das Schutzgut Mensch, insbesondere die mensch-
liche Gesundheit nicht negativ beeinträchtigt wird.  
 
Es liegen daher insgesamt keine erheblichen Umweltauswir-
kungen vor. 
 
Diese Bekanntgabe ist gem. § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht 
selbständig anfechtbar. 
 
 
Osnabrück, den 15.08.2023 
 
 

Landkreis Osnabrück 
Die Landrätin 

Fachdienst Planen und Bauen 
i. A. Pforte 
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Prüfung  
des Jahresabschlusses 2022 

der Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH, 
Osnabrück 

 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragte Dr. 
Klein, Dr. Mönstermann + Partner GmbH, Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, Osnabrück, hat mit Datum vom 17.05.23 
folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 

Bestätigungsvermerk  
des unabhängigen Abschlussprüfers 

 
VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESAB-
SCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS 
 
Prüfungsurteile 
 
„Wir haben den Jahresabschluss der Tourismusgesellschaft 
Osnabrücker Land mbH, Osnabrück, - bestehend aus der Bi-
lanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlust-
rechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Jaunuar bis zum 31. 
Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Dar-
stellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - ge-
prüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht Tourismus-
gesellschaft Osnabrücker Land mbH, Osnabrück, für das Ge-
schäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2022 ge-
prüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse 
 
•     entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen we- 

sentlichen Belangen den deutschen, für Personenhan-
delsgesellschaften im Sinne des § 264 HGB geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesell-
schaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
2022 und 

 
•     vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutref- 

fendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen we-
sentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßig-
keit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt 
hat.“ 
 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
„Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und §§ 157, 
158 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz 
(NKomVG) i.V.m. § 30 EigBetrVO Nds. unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften 
und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weiterge-
hend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtli-
chen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere 
sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.“ 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahres-
abschluss und den Lagebericht 
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„Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Perso-
nenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264 HGB geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belan-
gen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-
schaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstim-
mung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstel-
lung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - fal-
schen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzli-
chen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurtei-
len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte 
in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 
sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in al-
len wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Ein-
klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertre-
ter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Auf-
stellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den an-
zuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermög-
lichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstel-
lung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.“ 
 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
„Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von we-
sentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen 
Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie 
in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss so-
wie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB und §§ 157, 158 Niedersächsisches Kommunalverfas-
sungsgesetz (NKomVG) i.V.m. § 30 EigBetrVO Nds. unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Dar-

stellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus 
Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet wer-
den könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und des Lageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen. Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) enthält unter 
 
https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsver-
merk/hgb-ja-non-pie  
 
eine weitergehende Beschreibung der Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres 
Bestätigungsvermerks.“ 
 
 
SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE 
ANFORDERUNGEN 
 
Vermerk über die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der 
Geschäftsführung und der in § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG ge-
nannten Sachverhalte 
 
„Wir haben die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, 
einschließlich der wirtschaftlichen Verhältnisse i.S.v. § 53 Abs. 
1 Nr. 2 HGrG, im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 
31. Dezember 2022 geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung erfolgt die Geschäftsführung der 
Gesellschaft in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß. 
Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, 
der Liquidität und der Rentabilität der Gesellschaft gibt keinen 
Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.  
 
Wir haben unsere Prüfung nach § 30 EigBetrVO (Nds) unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze zur Prüfung der Ordnungs-
mäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Ver-
hältnisse gemäß § 53 HGrG durchgeführt. Unsere Verantwor-
tung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist nachfol-
gend sowie im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprü-
fers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts“ weitergehend beschrieben. 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Ord-
nungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftli-
chen Verhältnisse der Gesellschaft sowie für die Vorkehrun-
gen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig 
erachtet haben. 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu er-
langen, ob die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, ein-
schließlich der wirtschaftlichen Verhältnisse i.S.v. § 53 Abs. 1 
Nr. 2 HGrG, Anlass zu wesentlichen Beanstandungen geben 
sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil 
nach § 30 EigBetrVO (Nds) zur Ordnungsmäßigkeit der Ge-
schäftsführung und der in § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG genannten 
Sachverhalte beinhaltet.“ 
 
 
Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsamtes 
 
 
„Ergänzende Bemerkungen des Rechnungsprüfungsamtes 
nach § 34 Abs. 1 Satz 3 EigBetrVO sind nicht erforderlich.“ 
 
Osnabrück, 22.05.23 
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Rechnungsprüfungsamt 
des Landkreises Osnabrück 

i. A. Annegret Lülf 
 
 
Die Gesellschafterversammlung der Tourismusgesellschaft 
Osnabrücker Land mbH hat in ihrer Sitzung am 21.06.23 die 
Bilanz des Geschäftsjahres 2022 in Aktiva und Passiva gleich-
lautend auf 1.517.024.13 € festgestellt. Der Geschäftsführerin 
Frau Petra Rosenbach wurde für das Geschäftsjahr 2022 Ent-
lastung erteilt. 
 
Gemäß § 36 der Verordnung über Eigenbetriebe und andere 
prüfungspflichtige Einrichtungen (Eigenbetriebsverordnung - 
EigBetrVO) vom 12. Juli 2018 (Nds. GVBl. S. 21) in der zurzeit 
geltenden Fassung werden der Feststellungsvermerk und der 
Beschluss der Gesellschafterversammlung über den Jahres-
abschluss 2022 hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Jah-
resabschluss und der Lagebericht der Tourismusgesellschaft 
Osnabrücker Land mbH für das Geschäftsjahr 2022 liegen 
vom Tage nach der Veröffentlichung für sieben Werktage bei 
der BEVOS GmbH, Am Schölerberg 1 (Kreishaus), Zimmer 
4708, 49082 Osnabrück, während der Geschäftszeiten öffent-
lich aus. 
 
Osnabrück, 24. Juli 2023 
 
 

Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH  
Petra Rosenbach 
Geschäftsführerin  
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Prüfung  
des Jahresabschlusses 2022 

der Windpark Gehrde LKOS-14 GmbH & Co. KG 
 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2022 beauftragte 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Klein, Dr. Mönstermann + 
Partner GmbH GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steu-
erberatungsgesellschaft, Osnabrück, hat mit Datum vom 22. 
Mai 2023 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt:  
 

„BESTÄTIGUNGSVERMERK  
DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

 
An die Windpark Gehrde LKOS-14 GmbH & Co. KG, Gehrde 
 
 
VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESAB-
SCHLUSSES UND DES LAGEBE-RICHTS 
 
Prüfungsurteile 
 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Windpark Gehrde LKOS-
14 GmbH & Co. KG, Gehrde, - bestehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus 
haben wir den Lagebericht der Windpark Gehrde LKOS-14 
GmbH & Co. KG, Gehrde, für das Geschäftsjahr vom 1. Janu-
ar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse  
 
•     entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen we- 

sentlichen Belangen den deutschen, für Personenhan-
delsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesell-
schaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
2022 und  
 

•     vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutref- 
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen we-
sentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßig-
keit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB, und §§ 157, 
158 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz 
(NKomVG) i.V.m. § 30 EigBetrVO Nds. unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften 
und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weiterge-
hend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtli-
chen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere 
sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahres-
abschluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Perso-
nenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Be-
langen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstel-
lung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - fal-
schen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzli-
chen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesell-
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schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurtei-
len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte 
in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 
sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in al-
len wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Ein-
klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertre-
ter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Auf-
stellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den an-
zuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermög-
lichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu er-
langen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentli-
chen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Dar-
stellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Ein-
klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB und §§ 157, 158 Niedersächsisches Kommunalverfas-
sungsgesetz (NKomVG) i.V.m. § 30 EigBetrVO Nds. unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Dar-
stellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus 
Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet wer-
den könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und des Lageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen. 
 
Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) enthält 
unter 
 
https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsver-
merk/hgb-ja-non-pie 
 
eine weitergehende Beschreibung der Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres 
Bestätigungsvermerks. 
 
 
SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE 
ANFORDERUNGEN 

Vermerk über die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der 
Geschäftsführung und der in § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG ge-
nannten Sachverhalte 
 
 
Wir haben die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, ein-
schließlich der wirtschaftlichen Verhältnisse i.S.v. § 53 Abs. 1 
Nr. 2 HGrG, im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 
31. Dezember 2022 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung erfolgt die Geschäftsführung der 
Gesellschaft in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß. 
Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, 
der Liquidität und der Rentabilität der Gesellschaft gibt keinen 
Anlass zu wesentlichen Beanstandungen. 
 
Wir haben unsere Prüfung nach § 30 EigBetrVO Nds. unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze zur Prüfung der Ordnungs-
mäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Ver-
hältnisse gemäß § 53 HGrG durchgeführt. Unsere Verantwor-
tung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist nachfol-
gend sowie im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprü-
fers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts" weitergehend beschrieben. 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Ord-
nungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftli-
chen Verhältnisse der Gesellschaft sowie für die Vorkehrun-
gen und Maß  nahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig 
erachtet haben. 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu er-
langen, ob die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, ein-
schließlich der wirtschaftlichen Verhältnisse i.S.v. § 53 Abs. 1 
Nr. 2 HGrG, Anlass zu wesentlichen Beanstandungen geben 
sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil 
nach § 30 EigBetrVO Nds. zur Ordnungsmäßigkeit der Ge-
schäftsführung und der in § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG genannten 
Sachverhalte beinhaltet.“ 
 
 
Osnabrück, den 22. Mai 2023 
 

Dr. Klein, Dr. Mönstermann + Partner GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 
Esmann                                                                 Dr. Niemann 
Wirtschaftsprüfer                                            Wirtschaftsprüfer
                  
 
 
„Ergänzende Bemerkungen des Rechnungsprüfungsamtes 
nach § 34 Abs. 1 Satz 3 EigBetrVO sind nicht erforderlich.“ 
 
 
Osnabrück, 02.06.2023 
 

Rechnungsprüfungsamt 
des Landkreises Osnabrück 

i. A. Ralf Lauxtermann 
 
 
Die Gesellschafterversammlung der Windpark Gehrde LKOS-
14 GmbH & Co. KG hat in ihrer Sitzung am 28.06.2023 die Bi-
lanz des Wirtschaftsjahres 2022 in Aktiva und Passiva gleich-
lautend mit 9.128.459,89 € festgestellt. Das Jahr schließt mit 
einem Jahresüberschuss von 1.244.477,53 € ab. Der Komple-
mentärin Windpark Gehrde LKOS-14 Verwaltungs GmbH, 
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vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Sascha Leisner, 
wurde für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.  
 
Gemäß § 36 der Verordnung über Eigenbetriebe und andere 
prüfungspflichtige Einrichtungen (Eigenbetriebsverordnung - 
EigBetrVO) in der zurzeit geltenden Fassung werden der 
Feststellungsvermerk und der Beschluss der Gesellschafter-
versammlung über den Jahresabschluss 2022 hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. Der Jahresabschluss und der Lagebe-
richt der Windpark Gehrde LKOS-14 GmbH & Co. KG für das 
Jahr 2022 liegen vom 16.08. – 24.08.2023 in den Geschäfts-
räumen der AWIGO Abfallwirtschaft Landkreis Osnabrück 
GmbH, Niedersachsenstr. 19, 49124 Georgsmarienhütte, 
während der Geschäftszeiten öffentlich aus. 
 
 
Georgsmarienhütte, 25.07.2023 
 
 

Windpark Gehrde LKOS-14 GmbH & Co. KG 
Sascha Leisner  

Geschäftsführer der Windpark Gehrde LKOS-14  
Verwaltungs GmbH 
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Prüfung  
des Jahresabschlusses 2022 

der Windpark Gehrde LKOS-14 Verwaltungs GmbH 
 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2022 beauftragte 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Klein, Dr. Mönstermann + 
Partner GmbH GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steu-
erbe-ratungsgesellschaft, Osnabrück, hat mit Datum vom 22. 
Mai 2023 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt:  
 

„BESTÄTIGUNGSVERMERK  
DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

 
An die Windpark Gehrde LKOS-14 Verwaltungs GmbH, Ge-
orgsmarienhütte 
 
 
VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESAB-
SCHLUSSES UND DES LAGEBE-RICHTS 
 
Prüfungsurteile 
 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Windpark Gehrde LKOS-
14 Verwaltungs GmbH, Georgsmarienhütte, - bestehend aus 
der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Ver-
lustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Dar-
stellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - ge-
prüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Wind-
park Gehrde LKOS-14 Verwaltungs GmbH, Georgsmarien-
hütte, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. De-
zember 2022 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse  
 
•     entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen we- 

sentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 

vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanz-
lage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2022 und  
 

•     vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutref- 
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen we-
sentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßig-
keit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB, und §§ 157, 
158 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz 
(NKomVG) i.V.m. § 30 EigBetrVO Nds. unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften 
und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weiterge-
hend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtli-
chen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere 
sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahres-
abschluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in 
allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzli-
chen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, 
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtig-
ten - falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzli-
chen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurtei-
len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte 
in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 
sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen. 
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in al-
len wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Ein-
klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertre-
ter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Auf-
stellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den an-
zuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermög-
lichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu er-
langen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentli-
chen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Dar-
stellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Ein-
klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB und §§ 157, 158 Niedersächsisches Kommunalverfas-
sungsgesetz (NKomVG) i.V.m. § 30 EigBetrVO Nds. unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Dar-
stellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus 
Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet wer-
den könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und des Lageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen. 
 
Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) enthält 
unter 
 
 
https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsver-
merk/hgb-ja-non-pie 
 
 
eine weitergehende Beschreibung der Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres 
Bestätigungsvermerks. 
 
 
SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE 
ANFORDERUNGEN 
 
Vermerk über die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der 
Geschäftsführung und der in § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG ge-
nannten Sachverhalte 
 
 
Wir haben die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, ein-

schließlich der wirtschaftlichen Verhältnisse i.S.v. § 53 Abs. 1 
Nr. 2 HGrG, im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 
31. Dezember 2022 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung erfolgt die Geschäftsführung der 
Gesellschaft in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß. 
Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, 
der Liquidität und der Rentabilität der Gesellschaft gibt keinen 
Anlass zu wesentlichen Beanstandun-gen. 
 
Wir haben unsere Prüfung nach § 30 EigBetrVO (Nds) unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze zur Prüfung der Ordnungs-
mäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Ver-
hältnisse gemäß § 53 HGrG durchgeführt. Unsere Verantwor-
tung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist nachfol-
gend sowie im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprü-
fers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts" weitergehend beschrieben. 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Ord-
nungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftli-
chen Verhältnisse der Gesellschaft sowie für die Vorkehrun-
gen und Maß  nahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig 
erachtet haben. 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu er-
langen, ob die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, ein-
schließlich der wirtschaftlichen Verhältnisse i.S.v. § 53 Abs. 1 
Nr. 2 HGrG, Anlass zu wesentlichen Beanstandungen geben 
sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil 
nach § 30 EigBetrVO (Nds) zur Ordnungsmäßigkeit der Ge-
schäftsführung und der in § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG genannten 
Sachverhalte beinhaltet.“ 
 
 
Osnabrück, den 22. Mai 2023 
 
 

Dr. Klein, Dr. Mönstermann + Partner GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 
Esmann                                                                 Dr. Niemann 
Wirtschaftsprüfer                                            Wirtschaftsprüfer
                  
 
 
„Ergänzende Bemerkungen des Rechnungsprüfungsamtes 
nach § 34 Abs. 1 Satz 3 EigBetrVO sind nicht erforderlich.“ 
 
 
Osnabrück, 01.06.2023 
 
 

Rechnungsprüfungsamt 
des Landkreises Osnabrück 

i. A. Ralf Lauxtermann 
 
 
Die Gesellschafterversammlung der Windpark Gehrde LKOS-
14 Verwaltungs GmbH hat in ihrer Sitzung am 28.06.2023 die 
Bilanz des Wirtschaftsjahres 2022 in Aktiva und Passiva 
gleichlautend mit 27.960,61 € festgestellt. Das Jahr schließt 
mit einem Jahresüberschuss von 235,94 € ab. Dem Ge-
schäftsführer Sascha Leisner wurde für das Geschäftsjahr 
2022 Entlastung erteilt.  
 
Gemäß § 36 der Verordnung über Eigenbetriebe und andere 
prüfungspflichtige Einrichtungen (Eigenbetriebsverordnung - 
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EigBetrVO) in der zurzeit geltenden Fassung werden der 
Feststellungsvermerk und der Beschluss der Gesellschafter-
versammlung über den Jahresabschluss 2022 hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. Der Jahresabschluss und der Lagebe-
richt der Windpark Gehrde LKOS-14 Verwaltungs GmbH für 
das Jahr 2022 liegen vom 16.08. – 24.08.2023 in den Ge-
schäftsräumen der AWIGO Abfallwirtschaft Landkreis Osna-
brück GmbH, Niedersachsenstr. 19, 49124 Georgsmarienhüt-
te, während der Geschäftszeiten öffentlich aus. 
 
 
Georgsmarienhütte, 25.07.2023 
 
 

Windpark Gehrde LKOS-14 Verwaltungs GmbH 
Sascha Leisner 
Geschäftsführer 

 
 

Amtsblatt für den Landkreis Osnabrück Nr. 15, 15. August 2023 
 

B. Bekanntmachungen der kreisangehörigen Städte, Gemeinden 
Samtgemeinden und der Zweckverbände 

 
202 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
über das Inkrafttreten des Bebauungsplanes 
Nr. 10 „Süd-West“ der Gemeinde Menslage 

 
 
Der Rat der Gemeinde Menslage hat in seiner Sitzung am 
26.06.2023 den Bebauungsplan Nr. 10 „Süd-West“ mit pla-
nungsrechtlichen textlichen Festsetzungen sowie örtlichen 
Bauvorschriften nebst Begründung und zugehörigem Umwelt-
bericht inkl. Anhängen und Anlagen gemäß § 10 Abs. 1 Bau-
gesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.  
 
Der Bebauungsplan wurde aus dem gültigen Flächennut-
zungsplan entwickelt. 
 
Der Geltungsbereich hat eine Größe von ca. 3,84 ha und be-
zieht sich auf die Flurstücke 121/10, 121/24, 121/25, 121/29, 
121/34, 121/35, 121/38, 121/39, 121/41, 121/43, 
141/44,121/45, 121/46 und 121/47 der Flur 6, Gemarkung 
Herbergen. 
Das Gebiet liegt am Südwestrand der engeren Ortslage 
Menslages, südlich des Friedhofes, westlich der Hasestraße 
(L60) und nördlich der „Kleinen Hase“. 
 
Der konkrete Planbereich kann dem nachfolgenden Über-
sichtsplan entnommen werden:  

Gegenstand des Bebauungsplanes ist die Ausweisung von 
Urbanen Gebietsflächen für die Bestandsgrundstücke Hase-
straße 4 – 20 sowie eines neuen Baugebietes als allgemeines 
Wohngebiet mit den erforderlichen Verkehrs-, Grün- und An-
pflanzungsflächen sowie Flächen der Wasserwirtschaft. Zu-
dem soll eine neue Fuß- und Radweganbindung (Notweg) 
vom neuen Baugebiet südlich des Friedhofs zum Schulzen-
trum Menslage geführt werden.  
 
Mit dieser Bekanntmachung wird der Bebauungsplan Nr. 10 
„Süd-West“ nebst Begründung und Umweltbericht gemäß § 
10 Abs. 3 BauGB rechtsverbindlich. 
 
Jedermann kann die zugehörigen Bebauungsplanunterlagen 
während der Dienststunden bei der Gemeinde Menslage, 
Hauptstr. 14, 49637 Menslage einsehen und über den Inhalt 
Auskunft verlangen.  
 
Unbeachtet werden nach § 215 Baugesetzbuch 
 
1.   eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 bis 3 BauGB beachtliche  

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften 

2.   eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be 
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes 
und 

3.   nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des  
Abwägungsvorgangs, 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde Menslage 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden sind. 
 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 
4 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger 
Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässi-
ge Nutzung durch diese Bebauungsplanaufstellung und über 
das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hinge-
wiesen. 
 
 
Menslage, den 21.07.2023                                                       
 
 

Gemeinde Menslage 
Die Bürgermeisterin 

Doris Schmidt  
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Bekanntmachung 
der Genehmigung der 81. Änderung  

des Flächennutzungsplanes  
der Samtgemeinde Bersenbrück 

 
 
Der Landkreis Osnabrück hat mit Verfügung vom 25.07.2023, 
Az.: 6.3-50-81-2023, die vom Rat der Samtgemeinde Bersen-
brück in seiner Sitzung am 16.05.2023 beschlossene 81. Än-
derung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Ber-
senbrück genehmigt. Der Geltungsbereich ist in dem nachste-
henden Kartenausschnitt gekennzeichnet und beinhaltet fol-
gende Änderung in der Mitgliedsgemeinde Stadt Bersen-
brück: 
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81/1     Erweiterung des bestehenden Sondergebietes mit 
der  

Zweckbestimmung „Biogasanlage“ im Ortsteil 
Hertmann an der Straße „Zur Burg“, beidseitig des 
Feldmühlenbaches, um eine Fläche zur Größe von ca. 
3,8 ha 

 
81/2    Darstellung einer Fläche für den Wald zur Größe von  

ca. 0,31 ha zur Erstaufforstung als naturschutzrechtli-
che Kompensationsmaßnahme südwestlich des Son-
dergebietes  

Die 81. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtge-
meinde Bersenbrück, bestehend aus der Planzeichnung und 
der Planbegründung mit Umweltbericht, liegt ab sofort in der 
Samtgemeindeverwaltung Bersenbrück, Fachdienst III – Zim-
mer 122, Lindenstraße 2, 49593 Bersenbrück, während der 
Dienststunden zu jedermanns Einsicht aus. Mit dieser Be-
kanntmachung wird die 81. Änderung des Flächennutzungs-
planes wirksam. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 215 Abs. 1 BauGB 
eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans 
und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs unbeachtlich werden, wenn sie nicht in-
nerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Samtgemeinde Bersenbrück unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach 
§ 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 
 
Bersenbrück, den 27.07.2023                                    
 

Samtgemeinde Bersenbrück                         
Der Samtgemeindebürgermeister   

i. V. Güttler 
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Bekanntmachung 

des Bebauungsplanes Nr. 164 (2) „Wessels Hof“  
der Gemeinde Wallenhorst  

hier: Inkrafttreten gem. § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch 
(BauGB) 

 
 
Der Rat der Gemeinde Wallenhorst hat in seiner Sitzung am 
04.07.2023 den Bebauungsplan Nr. 164 (2) „Wessels Hof“ 
gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. Mit dieser 
Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 3 
BauGB in Kraft. 
 
Das Bauleitplanverfahren wurde im beschleunigten Verfahren 
nach § 13a BauGB durchgeführt. Von einer Umweltprüfung 
mit Umweltbericht nach § 2 Abs. 4 BauGB wurde gemäß § 13 
Abs. 3 BauGB abgesehen. 
 
Das Plangebiet der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
164 „Wessels Hof“ liegt im Ortsteil Lechtingen, westlich der 
´Gertrud-Luckner-Straße´ und nördlich der ´Annette-Kolb-
Straße´. Der Geltungsbereich umfasst das Grundstück des 
ehemaligen Kinderspielplatzes „Annette-Kolb-Straße“ (Teilbe-
reich des Flurstücks 55/161, Flur 1, Gemarkung Lechtingen).  
 
Die genaue Lage des Plangebietes kann dem folgenden Kar-
tenausschnitt entnommen werden. 

 
„Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermes-
sungs- und Katasterverwaltung,                     ©2023“. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 164 (2) „Wessels Hof“ besteht aus fol-
genden Unterlagen: 
 
-      Bebauungsplan mit textlichen Festsetzungen 
-      Begründung des Bebauungsplanes inklusive der Be- 

schreibung und Bewertung möglicher Umweltauswirkun-
gen 

-      Bebauungsvorschläge 1 bis 3 

 
Hinweise: 
1./   Eine Verletzung der in  
•      § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Ver- 

fahrens- und Formvorschriften, 
•      § 214 Abs. 2 BauGB bezeichneten Verletzung der Vor- 

schriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes, 

•      § 214 Abs. 3 Satz 2 bezeichneten Mängel des Abwä- 
gungsvorganges 
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werden nach § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich, wenn sie 
nicht innerhalb von einem Jahr seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden sind.  

 
Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a 
beachtlich sind. 

 
2./   Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie  

Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch den Be-
bauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie 
über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender 
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen.  

 
 
49134 Wallenhorst, den 25.07.2023 
                                                  
       

Gemeinde Wallenhorst 
Der Bürgermeister 

(Siegel)                        Otto Steinkamp 
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Bekanntmachung 

der Genehmigung der 90. Änderung  
des Flächennutzungsplanes der  

Samtgemeinde Bersenbrück 
 
 
Der Landkreis Osnabrück hat mit Verfügung vom 26.07.2023, 
Az.: 6.3-50-90-2023, die vom Rat der Samtgemeinde Bersen-
brück in seiner Sitzung am 16.05.2023 beschlossene 90. Än-
derung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Ber-
senbrück genehmigt. Der Geltungsbereich ist in dem nachste-
henden Kartenausschnitt durch Umrandung gekennzeichnet 
und beinhaltet folgende Änderung in der Mitgliedsgemeinde 
Stadt Bersenbrück: 
 
 
Darstellung eines Sondergebietes mit der Zweckbestim-
mung „Futtermittelwerk“ zur Größe von ca. 7,6 ha 
einschl. einer Fläche für die Wasserwirtschaft (naturna-
hes Regenwasserrückhaltebecken). Der bestehende Be-
trieb soll damit planungsrechtlich abgesichert werden und an-
gemessene Entwicklungsmöglichkeiten erhalten. Die Stadt 
Bersenbrück stellt im Parallelverfahren den Bebauungsplan 
Nr. 119 „Sondergebiet Futtermittelwerk Kreiling“ auf. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plangebiet umrandet 
 
 
Naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen: 
 
Die mit dieser Änderung des FNP bzw. durch den nachfolgen-
den Bebauungsplan Nr. 119 der Stadt Bersenbrück vorberei-
teten Eingriffe in Natur und Landschaft sollen vorrangig durch 
entsprechende Vermeidungs-. Verminderungs- und interne 
Maßnahmen innerhalb des Plangebietes ausgeglichen wer-
den. Vollständig gelingt dies jedoch nicht. Daher werden auch 
externe Kompensationsmaßnahmen erforderlich, die auf dem 
in der nachfolgenden Karte gekennzeichneten Grundstück 
Gemarkung Bersenbrück, Flur 14, Flurstück 52, auf einer Teil-
fläche von ca. 6.870 m² direkt nördlich des Plangebietes 
durchgeführt werden sollen. 

Fläche der externen Kompensationsmaßnahmen umrandet 
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Die 90. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtge-
meinde Bersenbrück, bestehend aus der Planzeichnung und 
der Planbegründung mit Umweltbericht, liegt ab sofort in der 
Samtgemeindeverwaltung Bersenbrück, Fachdienst III – Zim-
mer 122, Lindenstraße 2, 49593 Bersenbrück, während der 
Dienststunden zu jedermanns Einsicht aus. Mit dieser Be-
kanntmachung wird die 90. Änderung des Flächennutzungs-
planes wirksam. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 215 Abs. 1 BauGB 
eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans 
und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs unbeachtlich werden, wenn sie nicht in-
nerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Samtgemeinde Bersenbrück unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach 
§ 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 
 
 
Bersenbrück, den 28.07.2023                                   
 
 

Samtgemeinde Bersenbrück                         
Der Samtgemeindebürgermeister   

i. V. Güttler 
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1. Nachtragshaushaltssatzung 
der Gemeinde Bad Rothenfelde  

für das Haushaltsjahr 2023 
 
 
Auf Grund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 588), hat der Rat der Ge-
meinde Bad Rothenfelde in seiner Sitzung am 29.06.2023 fol-
gende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1  
 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 
                                 die bisher          erhöht        vermindert         und damit 
                                       festgesetzten               um                    um    der Gesamt- 
                                   Gesamtbeträge                                                     betrag des 
                                                                                                                 Haushalts-
                                                                                                                 planes ein- 
                                                                                                           schließlich der 
                                                                                                                  Nachträge 
                                                                                                           festgesetzt auf 
                                                          €                   €                       €                       € 
Ergebnishaushalt 
ordentliche Erträge                    15.442.100          252.900                                      15.695.000 
ordentliche Aufwendungen        16.787.500          260.800                                      17.048.300 
außerordentliche Erträge                          0                     0                                                      0 
außerordentliche Aufwendungen              0                     0                                                      0 
 
Finanzhaushalt 
Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit                  14.901.600          252.900                                      15.154.500 
Auszahlungen aus laufender                       

Verwaltungstätigkeit                  15.609.500          260.800                                      15.870.300 
Einzahlungen für Investitions- 
tätigkeit                                             44.900                     0                                             44.900 
Auszahlungen für Investitions- 
tätigkeit                                        2.119.100                     0                                        2.119.100 
Einzahlungen für                                          
Finanzierungstätigkeit                               0                     0                                                      0
Auszahlungen für                                         
Finanzierungstätigkeit                    193.500                     0                                           193.500 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag                                                                            
der Einzahlungen des                                  
Finanzhaushalts                        14.946.500          252.900                                      15.199.400 
der Auszahlungen des 
Finanzhaushalts                        17.922.100          260.800                                      18.182.900
                                                             
 
Die Ansätze in den Wirtschaftsplänen des Abwasserbesei-
tigungsbetriebes, des Wasserwerkes und des Eigenbetrie-
bes Bäderbetriebe Bad Rothenfelde bleiben unverändert. 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmamßnah-
men werden nicht zusätzlich veranschlagt. 
 
Die Kreditermächtigungen für die Eigenbetriebe Abwasserbe-
seitigungsbetrieb, Wasserwerk und Bäderbetriebe bleiben un-
verändert. 
 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird nicht 
verändert. 
 
Die Verpflichtungsermächtigungen für die Eigenbetriebe Ab-
wasserbeseitigungsbetrieb,  Wasserwerk und Bäderbetriebe 
bleiben unverändert. 
 
 

§ 4 
 
Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite be-
ansprucht werden dürfen, wird nicht verändert. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuerhebesätze für die Realsteuern werden nicht geän-
dert. 
 
 
 
Bad Rothenfelde, 29. Juni 2023 
 
                                                                                 

Gemeinde Bad Rothenfelde 
Rehkämper 

(Siegel)                         Bürgermeister 
 
 
 

Bekanntmachung  
der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 

 
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 
2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die nach §§ 115, 119 Abs. 4, 120 Abs. 2 sowie § 130 des Nie-
dersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
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erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Osna-
brück – Kommunalaufsicht - am 27.07.2023 unter dem Akten-
zeichen FD11.3-2022/006792 erteilt worden. 
 
Der 1. Nachtragshaushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 
NKomVG vom 16. bis 24. August 2023 zur Einsichtnahme in 
der Gemeindeverwaltung Bad Rothenfelde, Frankfurter Stra-
ße 3, 49214 Bad Rothenfelde, Finanzabteilung/Kämmerei 
(Ostflügel, Kurmittelhaus, EG, Zimmer 66), öffentlich aus. 
 
 
Bad Rothenfelde, 01. August 2023 
 
 

Gemeinde Bad Rothenfelde 
Rehkämper 

Bürgermeister 
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Haushaltssatzung  

der Gemeinde Glandorf  
für das Haushaltsjahr 2023 

            
 
Aufgrund des § 112 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes 
hat der Rat der Gemeinde Glandorf in seiner Sitzung am 
08.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:              
            
 
 

§ 1 
            
Der Haushaltsplan der Gemeinde Glandorf für das Haushalts-
jahr 2023 wird                           
            
1.   im Ergebnishaushalt  
      mit dem jeweiligen Gesamtbetrag                                       
1.1  der ordentlichen Erträge auf                    11.534.400 EUR 
1.2  der ordentlichen Aufwendungen auf        13.173.200 EUR 
        (nachrichtlich: ordentliches Jahresergebnis:               -1.638.800 EUR) 
            
1.3  der außerordentlichen Erträge auf               364.200 EUR 
1.4  der außerordentlichen Aufwendungen auf              0 EUR 
        (nachrichtlich außerordentliches Jahresergebnis:           364.200 EUR) 
            
      (nachrichtlich Jahresergebnis:                                -1.274.600 EUR) 
            
 
2.   im Finanzhaushalt  
      mit dem jeweiligen Gesamtbetrag                                       
2.1  der Einzahlungen aus laufender  
      Verwaltungstätigkeit                                 10.836.600 EUR 
2.2. der Auszahlungen aus laufender  
      Verwaltungstätigkeit                                 12.290.700 EUR 
            
2.3  der Einzahlungen aus  
      Investitionstätigkeit                                    1.176.100 EUR 
2.4  der Auszahlungen aus  
      Investitionstätigkeit                                    3.773.100 EUR 
            
2.5  der Einzahlungen aus  
      Finanzierungstätigkeit                                2.597.000 EUR 
2.6  der Auszahlungen aus  
      Finanzierungstätigkeit                                   568.000 EUR 
      (nachrichtlich: Nettoneuverschuldung:                          2.029.000 EUR 

        Nachrichtlich: Gesamtbetrag       
        der Einzahlungen des Finanzhaushaltes                    14.609.700 EUR 
        der Auszahlungen des Finanzhaushaltes                    16.631.800 EUR 
        Differenz                                                                       -2.022.100 EUR 
            
festgesetzt.  
            
Der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Glandorf für das 
Haushaltsjahr 2023 wird 
            
1.    im Erfolgsplan  
      mit dem jeweiligen Gesamtbetrag                                       
1.1  der ordentlichen Erträge auf                      2.410.100 EUR 
1.2  der ordentlichen Aufwendungen auf          2.383.700 EUR 
      (nachrichtlich Jahresergebnis:                                           26.400 EUR) 
            
2.    im Finanzplan  
      mit dem jeweiligen Gesamtbetrag                                       
2.1  der ordentlichen Einzahlungen auf            1.073.100 EUR 
2.2  der ordentlichen Auszahlungen auf           1.073.100 EUR 
            
festgesetzt.  
       
       

§ 2 
Kreditermächtigung 

            
Der Gesamtbetrag der vorgesehenden Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredit-
ermächtigung) wird                   
 
für den Bereich der Gemeinde Glandorf auf    2.597.000 EUR 
und für  
den Bereich der Gemeindewerke Glandorf auf   755.500 EUR 
            
festgesetzt.  
            

§ 3 
Verpflichtungsermächtigung 

            
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 
2024 wird auf 4.273.000 EUR festgesetzt.                                
 
            
 

§ 4 
Höchstbetrag der Liquiditätskredite 

            
Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquidi-
tätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird                                
            
für den Bereich der Gemeinde Glandorf auf    1.700.000 EUR 
und für  
den Bereich der Gemeindewerke Glandorf auf   300.000 EUR 
            
festgesetzt.  
            

§ 5 
Realsteuerhebesätze 

            
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für 
das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt: 
            
1.    Grundsteuer                      
      Grundsteuer A                                                      300 v. H. 
      Grundsteuer B                                                     300 v. H. 
            
2.    Gewerbesteuer                                                   350 v. H. 
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§ 6 
 

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller 
Bedeutung im Sinne von § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO wird 
auf 500.000 Euro festgelegt.     
            
            
Glandorf, 08.03.2023               
                                                           

Dimek 
Bürgermeister 

            
 

 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2023 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Die nach § 120 Abs. 2 und § 119 Abs. 4 sowie § 130 des Nds. 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) erforderliche Ge-
nehmigung ist durch den Landkreis Osnabrück am 
27.07.2023 unter dem Aktenzeichen 11.3 erteilt worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 des Nds. 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.08.2023 
bis zum 25.08.2023 zur Einsichtnahme im Rathaus Glandorf 
– Fachdienst Zentrale Angelegenheiten – Raum 24, öffentlich 
aus. 
 
 
Glandorf, den 28.07.2023 
 
 

Gemeinde Glandorf 
Der Bürgermeister 

Dimek 
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2. Änderung  
der Friedhofsgebührenordnung (FGO) 

für die Friedhöfe der Ev.-luth. Kirchengemeinde Venne 
 
 
Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirch-
licher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 13. Novem-
ber 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) hat der Kirchenvorstand 
der Ev.-luth. Kirchengemeinde Venne am 13.06.2023 folgen-
de Friedhofsgebührenordnung beschlossen: 
 
 
1. 

§ 6 
Gebührentarif 

 
I.    Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an  

Grabstätten: 
 
     5.   a)  Rasengrabstätte für Erdbestattungen 
                Für 30 Jahre - je Grabstelle  
                 – inkl. Pflege:                                     1.657,50 Euro 
 
           b)  Grabplatte inkl. Erstbeschriftung               365 Euro  
 
2.  

IV. Sonstige Gebühren 
 
     1.   Gebühr für die Rasenpflege  
           einer Rasenerdgrabstätte 
           Jährlich je Grabstelle:                                       32 Euro 
 
     2.   Gebühr für die Rasenpflege  
           einer Rasenurnengrabstätte  
           jährlich je Grabstelle:                                        16 Euro 
 
 
3.  
 

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1)  Diese 2. Änderung der Friedhofsgebührenordnung tritt  

nach ihrer Genehmigung am Tage nach der öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft. 

 
(2)  Mit Inkrafttreten dieser 2. Änderung der Friedhofsgebüh- 

renordnung tritt die Friedhofsgebührenordnung in der 
Fassung vom 17. April 2012 außer Kraft. 

 
 
Venne, den 14.06.2023 
 
 

Der Kirchenvorstand: 
(Siegel) 

Driehaus                                                       Lorenz-Holthusen 
Vorsitzende/r                                              weiteres Mitglied 
 
 
 

Kirchenaufsichtliche Genehmigung 
 
 
Die vorstehende 2. Änderung der Friedhofsgebührenordnung 
wird hiermit gemäß § 66 Absatz 1 und Absatz 2 Nr. 4 der Kir-
chengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt. 
 
 
Hannover, den 06.07.2023 
 
 

Das Landeskirchenamt: 
(Siegel)                             Lahmsen 
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2. Änderung  
der Friedhofsordnung (FO) 

für die Friedhöfe der Ev.-luth. Kirchengemeinde Venne 
 
 
Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirch-
licher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 13. Novem-
ber 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) hat der Kirchenvorstand 
der Ev.-luth. Kirchengemeinde Venne am 13.06.2023 folgen-
de Friedhofsordnung beschlossen: 
 
 
 
1. 

IV. Grabstätten 
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§ 17 
Rasenreihengrabstätten 

 
(1)   Rasenreihengrabstätten sind Grabstätten mit einer Grab- 

stelle für eine Erdbestattung, die anlässlich einer Bestat-
tung der Reihe nach auf der dafür vorgesehenen Rasen-
fläche für die Dauer der Ruhezeit vergeben werden. Das 
Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden. 

  
(2)   Die Gestaltung und Pflege der Anlage übernimmt der  

Friedhofsträger. Eigene Anpflanzungen oder andere indi-
viduelle Grabgestaltung sind nicht zulässig. Das Niederle-
gen von Blumen- oder Grabschmuck auf den Rasenflä-
chen ist nicht gestattet. 

 
(3)   Es besteht die Verpflichtung zur Niederlegung einer Grab- 

platte mit der Beschriftung der Daten der verstorbenen 
Person (Vor- und Nachname, sowie Geburts- und Sterbe-
datum). Die Beauftragung erfolgt durch den Friedhofsträ-
ger. Die Kosten trägt die nutzungsberechtigte bzw. ge-
bührenpflichtige Person. 

 
(4)   Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas ande- 

res ergibt, gelten für Rasenreihengrabstätten auch die 
Vorschriften für Reihengrabstätten.   

 
 
2. 
 

X. Schlussvorschriften 
 

§ 36 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1)   Diese 2. Änderung der Friedhofsordnung tritt nach ihrer  

Genehmigung am Tage nach der öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft. 

 
(2)   Mit Inkrafttreten dieser 2. Änderung der Friedhofsordnung  

tritt die Friedhofsordnung in der Fassung vom 10. August 
2016 außer Kraft. 

 
 
Venne, den 14.06.2023 
 
 

Der Kirchenvorstand: 
(Siegel) 

Driehaus                                                       Lorenz-Holthusen 
Vorsitzende/r                                              weiteres Mitglied 
 
 
 

Kirchenaufsichtliche Genehmigung 
 
 
Die vorstehende 2. Änderung der Friedhofsordnung wird hier-
mit gemäß § 66 Absatz 1 und Absatz 2 Nr. 4 der Kirchenge-
meindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt. 
 
 
Hannover, den 06.07.2023 
 
 

Das Landeskirchenamt: 
(Siegel)                             Lahmsen 
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